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Große Anfrage zur schriftlichen Beantwortung G-001003/2021
an die Kommission
Artikel 139 der Geschäftsordnung
Mara Bizzotto
im Namen der ID-Fraktion

Betrifft: Stärkung des Schutzes der Bezeichnungen g. U. und g. g. A. in der EU nach dem Fall 
Prosecco/Prosek

Am 22. September 2021 hat die Kommission im Amtsblatt1 den Antrag Kroatiens auf Schutz des 
traditionellen Begriffs „Prosek“ für vier Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g. U.) gemäß 
Artikel 113 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse veröffentlicht.

Der Antrag auf Anerkennung der Bezeichnung „Prosek“, der im EU-Beitrittsvertrag Kroatiens nicht 
vorgesehen ist, steht eindeutig im Widerspruch zur vom EU-Recht anerkannten und geschützten 
italienischen g. U. „Prosecco“, durch die mehr als 8 000 italienische Erzeuger geschützt werden.

Am 15. Juli 2013 hat Mitglied der Kommission Dacian Cioloș in Beantwortung der Anfrage E-
006284/20132 erklärt: „Die kommerzielle Verwendung des Begriffs ‚Prosek‘ kann zu rechtlichen 
Problemen führen [...], da der kroatische Name möglicherweise im Widerspruch zum Schutz der 
italienischen g. U. Prosecco steht. Die kroatischen Behörden sind sich dieses rechtlichen Problems 
bewusst.“

Mit der Veröffentlichung des Antrags auf Eintragung der Bezeichnung „Prosek“ im Amtsblatt hat die 
EU-Kommission einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, durch den das gesamte System der g. 
U. und g. g. A. in der EU ernsthaft gefährdet wird.

Die mögliche Anerkennung des kroatischen Weins würde einen Verstoß gegen das System der 
geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben der EU darstellen, die gemäß 
Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 „geschützt [werden] gegen [...] 
jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn [...] der geschützte 
Name in Übersetzung [...] verwendet wird“.

Im Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache C-783/193 zur Bezeichnung 
„Champanillo“ (kleiner Champagner) heißt es, dass die Anspielung sich „auch aus einer ‚inhaltlichen 
Nähe‘ zwischen dem geschützten Namen und dem in Rede stehenden Zeichen ergeben“ kann und es 
„entscheidend darauf ankommt, ob der Verbraucher durch einen streitigen Namen veranlasst wird, 
einen unmittelbaren gedanklichen Bezug zu der von der g. U. erfassten Ware herzustellen“.

Daher ist es wichtig, das System geografischer Angaben zu stärken, die die Authentizität, die Qualität 
und den Schutz von mehr als 3 400 Bezeichnungen von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen, 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, Weinen, Spirituosen und Weinbauerzeugnissen aus der EU 
gewährleisten.

Im Rahmen der öffentlichen Konsultation, die am 9. April 2021 abgeschlossen wurde, hat die 
Europäische Kommission die Interessenträger aufgefordert, ihre Vorschläge zur Verbesserung der 
Regelung für geografische Angaben vorzulegen. Anschließend wird die Kommission legislative 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0922%2801%29&qid=1632301627306

2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2013-006284-ASW_IT.html
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Maßnahmen im Hinblick auf die künftige Reform des Systems der geografischen Angaben der EU im 
Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ ergreifen.

Vor diesem Hintergrund wird die Kommission ersucht, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie gedenkt sie bei der Reform des Systems der geografischen Angaben der EU die 
Vorschriften für Bezeichnungen, Homonyme und Anspielungen zu stärken, um einen 
bestmöglichen Schutz aller g. U. und g. g. A. vor jeglichen Betrugsversuchen sicherzustellen?

2. Wie wird sie sicherstellen, dass die EU die Bezeichnungen g. U./g. g. A./g. A./g. t. S. sowohl im 
Binnenmarkt als auch außerhalb Europas vor den zahlreichen Versuchen einer betrügerischen 
oder instrumentellen Verwendung durch Länder, Organisationen oder private Unternehmen 
schützen kann?


